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N A C H R U F

Der Landkreis und das Landratsamt Kulmbach trauern um ihren ehemaligen Mitarbeiter

Herrn Hans Krauß
Träger des Ehrenzeichens des Bayerischen Ministerpräsidenten

und weiterer hoher Auszeichnungen

Bis zu seinem Ausscheiden im Jahr 2001 stand Hans Krauß 35 Jahre lang ununterbrochen im Dienst des Land-
kreises Kulmbach. Mit Hingabe, Einsatzbereitschaft, Gewissenhaftigkeit und Kompetenz setzte er sich für den 
Landkreis und insbesondere für die Entwicklung seines Straßen- und Wegenetzes ein. Er galt als Vater des  
1. Radwegekonzepts des Landkreises. Bei Vorgesetzten und Mitarbeitern genoss Hans Krauß hohe Wertschät-
zung. In den Gremien war seine Meinung und seine fachliche Expertise ebenso gefragt wie bei seinen Kollegin-
nen und Kollegen.

18 Jahre stellte er sich als Gemeinderat in den Dienst der Bürgerinnen und Bürger seines Marktes Mainleus. Er 
bekleidete dieses wertvolle Amt mit großer Souveränität und Weitblick. In vielen Vereinen und Verbänden über-
nahm er Verantwortung und war Vater zahlreicher positiver Initiativen, die das Gemeinwohl nachhaltig gestärkt 
haben.

Größte Verdienste erwarb sich Hans Krauß durch seinen beispielgebenden Einsatz für die Interessengemein-
schaft Willmersreuth. Der Ruf der IG strahlt noch heute weit über die Grenzen des Landkreises hinaus und wird 
stets mit seinem Namen verbunden bleiben. 

Mit hoher Berechtigung wurde Hans Krauß für seine herausragenden Verdienste im Jahr 2001 mit dem Ehren-
zeichen des Bayerischen Ministerpräsidenten ausgezeichnet. Das ehrende Gedenken, das wir ihm bewahren, ist 
verbunden mit dem Dank für seinen Einsatz um das Wohl des Landkreises Kulmbach und seiner Bürgerinnen 
und Bürger.

Landratsamt Kulmbach

 Klaus Peter Söllner Andreas Hahn
 Landrat Personalratsvorsitzender
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BEKANNTMACHUNG Stadt Kupferberg

Verordnung über die Reinhaltung und Reinigung der öffentlichen 
Straßen und die Sicherung der Gehbahnen im Winter

Vom 10.12.2024

Aufgrund des Art. 51 Abs. 4 und 5 des Bayerischen Straßen- und 
Wegegesetzes (BayStrWG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
05. Oktober 1981 (BayRS 91-1-I), zuletzt geändert durch Art. 13a Abs. 
1 des Gesetzes vom 24. Juli 2023 (GVBl S. 371), erlässt die Stadt Kup-
ferberg folgende

Verordnung

Allgemeine Vorschriften

§ 1 
Inhalt der Verordnung 

Diese Verordnung regelt Inhalt und Umfang der Reinhaltungs-, Rei-
nigungs- und Sicherungspflichten auf den öffentlichen Straßen in 
der Stadt Kupferberg.

§ 2 
Begriffsbestimmungen

Öffentliche Straßen, Gehbahnen, geschlossene Ortslage 

(1)  Öffentliche Straßen im Sinne dieser Verordnung sind alle dem 
öffentlichen Verkehr gewidmeten Straßen, Wege und Plätze mit 
ihren Bestandteilen im Sinne des Art. 2 Nr. 1 BayStrWG oder 
des § 1 Abs. 4 Nr. 1 des Bundesfernstraßengesetzes (FStrG) in 
der jeweiligen Fassung. Hierzu gehören insbesondere die Fahr-
bahnen, die Trenn-, Seiten-, Rand- und Sicherheitsstreifen, die 
Geh- und Radwege, die gemeinsamen Geh- und Radwege und 
die der Straße dienenden Gräben, Böschungen, Stützmauern 
und Grünstreifen. Die Bundesautobahnen sind keine öffentli-
chen Straßen im Sinne dieser Verordnung. 

(2)  Gehbahnen sind 

 a) die für den Fußgängerverkehr bestimmten, befestigten und 
abgegrenzten Teile der öffentlichen Straßen (insbesonde-
re Gehwege sowie gemeinsame Geh- und Radwege) und die 
selbstständigen Gehwege sowie die selbstständigen gemein-
samen Geh- und Radwege

 oder

 b)  in Ermangelung einer solchen Befestigung oder Abgrenzung, 
die dem Fußgängerverkehr dienenden Teile am Rande der 
öffentlichen Straßen 

 in einer Breite von 1,0 Meter, gemessen vom begehbaren Stra-
ßenrand aus. 

(3)  Geschlossene Ortslage ist der Teil des Stadtgebiets, der in ge-
schlossener oder offener Bauweise zusammenhängend bebaut 
ist. Einzelne unbebaute Grundstücke, zur Bebauung ungeeig-
netes oder ihr entzogenes Gelände oder einseitige Bebauung 
unterbrechen den Zusammenhang nicht (Art. 4 Abs. 1 Satz 2 und 
3 BayStrWG). 

Reinhaltung der öffentlichen Straßen

§ 3 
Verbote

(1)  Zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Reinlichkeit ist es un-
tersagt, öffentliche Straßen mehr als nach den Umständen un-
vermeidbar zu verunreinigen oder verunreinigen zu lassen. 

(2)  Insbesondere ist es verboten, 

 a) auf öffentlichen Straßen Putz- oder Waschwasser, Jauche 
oder sonstige verunreinigende Flüssigkeiten auszuschütten 
oder ausfließen zu lassen, Fahrzeuge, Maschinen oder sonsti-
ge Geräte zu säubern, Tierfutter auszubringen;

 b)  Gehwege durch Tiere verunreinigen zu lassen;

 c)  Steine, Bauschutt, Holz, Schrott, Gerümpel, Verpackungen, 
Behältnisse sowie Eis und Schnee 

1.  auf öffentlichen Straßen abzuladen, abzustellen oder zu 
lagern,

2.  neben öffentlichen Straßen abzuladen, abzustellen oder 
zu lagern, wenn dadurch die Straßen verunreinigt werden 
können,

3.  in Abflussrinnen, Kanaleinlaufschächte, Durchlässe oder 
offene Abzugsgräben der öffentlichen Straßen zu schütten 
oder einzubringen.

(3)  Das Abfallrecht bleibt unberührt. 

Reinigung der öffentlichen Straßen

§ 4 
Reinigungspflicht

(1)  Zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Reinlichkeit haben die 
Eigentümer und die zur Nutzung dinglich Berechtigten von 
Grundstücken, die innerhalb der geschlossenen Ortslage an die 
im Straßenreinigungsverzeichnis (Anlage) aufgeführten öffent-
lichen Straßen angrenzen (Vorderlieger) oder über diese öffent-
lichen Straßen mittelbar erschlossen werden (Hinterlieger), 
die in § 6 bestimmten Reinigungsflächen gemeinsam auf eigene 
Kosten zu reinigen. Grundstücke werden über diejenigen Stra-
ßen mittelbar erschlossen, zu denen über dazwischenliegende 
Grundstücke in rechtlich zulässiger Weise Zugang oder Zufahrt 
genommen werden darf. 

(2)  Grenzt ein Grundstück an mehrere im Straßenreinigungsver-
zeichnis (Anlage) aufgeführte öffentliche Straßen an oder wird 
es über mehrere derartige Straßen mittelbar erschlossen oder 
grenzt es an eine derartige Straße an, während es über eine an-
dere mittelbar erschlossen wird, so besteht die Verpflichtung für 
jede dieser Straßen. 

(3)  Die Vorderlieger brauchen eine öffentliche Straße nicht zu rei-
nigen, zu der sie aus tatsächlichen oder aus rechtlichen Grün-
den keinen Zugang und keine Zufahrt nehmen können und die 
von ihrem Grundstück aus nur unerheblich verschmutzt werden 
kann. 

(4)  Keine Reinigungspflicht trifft ferner die Vorder- oder Hinterlie-
ger, deren Grundstücke einem öffentlichen Verkehr gewidmet 
sind, soweit auf diesen Grundstücken keine Gebäude stehen. 

(5)  Zur Nutzung dinglich Berechtigte im Sinne des Absatzes 1 sind 
die Erbbauberechtigten, die Nießbraucher, die Dauerwohn- und 
Dauernutzungsberechtigten und die Inhaber eines Wohnungs-
rechtes nach § 1093 BGB.

§ 5 
Reinigungsarbeiten

Zur Erfüllung ihrer Reinigungspflicht haben die Vorder- und Hin-
terlieger die im Straßenreinigungsverzeichnis (Anlage) aufgeführ-
ten öffentlichen Straßen, und zwar innerhalb der in § 6 genannten 
Reinigungsflächen, zu reinigen. 
Sie haben dabei die Gehwege, die gemeinsamen Geh- und Radwe-
ge, die Radwege und die innerhalb der Reinigungsflächen befind-
lichen Teile der Fahrbahn (einschließlich der Parkstreifen) nach 
Bedarf

a)  zu kehren und den Kehricht, Schlamm und sonstigen Unrat zu 
entfernen (soweit eine Entsorgung in üblichen Hausmülltonnen 
für Biomüll, Papier oder Restmüll oder in Wertstoffcontainern 
möglich ist); entsprechendes gilt für die Entfernung von Unrat 
auf den Grünstreifen. 

 Im Herbst sind die Reinigungsarbeiten bei Laubfall, soweit 
durch das Laub – insbesondere bei feuchter Witterung – die Si-
tuation als verkehrsgefährdend einzustufen ist, ebenfalls durch-
zuführen.



b)  von Gras und Unkraut sowie Moos und Anflug von sonstigen 
Pflanzen zu befreien, soweit es aus Ritzen und Rissen im Stra-
ßenkörper wächst.

c)  insbesondere nach einem Unwetter sowie bei Tauwetter, die Ab-
flussrinnen und Kanaleinläufe freizumachen, soweit diese in-
nerhalb der Reinigungsfläche (§ 6) liegen.

§ 6
Reinigungsfläche

(1)  Die Reinigungsfläche ist der Teil der öffentlichen Straßen, der 
zwischen der gemeinsamen Grenze des Vorderliegergrundstücks 
mit dem Straßengrundstück,

 und 

 a)  bei Straßen der Gruppe A des Straßenreinigungsverzeichnis-
ses (Anlage) der Fläche außerhalb der Fahrbahn,

 b)  bei Straßen der Gruppe B des Straßenreinigungsverzeichnis-
ses (Anlage) einer parallel zum Fahrbahnrand in einem Ab-
stand von 0,5 m verlaufenden Linie innerhalb der Fahrbahn,

 c)  bei Straßen der Gruppe C des Straßenreinigungsverzeichnis-
ses (Anlage) der Fahrbahnmitte bzw. der Straßenmitte

 liegt, wobei Anfang und Ende der Reinigungsfläche vor einem 
Grundstück jeweils durch die von den Grundstücksgrenzen aus 
senkrecht zur Straße gezogenen Linien bestimmt werden.

(2)  Bei einem Eckgrundstück gilt Absatz 1 entsprechend für jede 
öffentliche Straße, an die das Grundstück angrenzt, einschließ-
lich der gegebenenfalls in einer Straßenkreuzung liegenden 
Flächen.

§ 7
Gemeinsame Reinigungspflicht der Vorder- und Hinterlieger

(1)  Die Vorderlieger tragen gemeinsam mit den ihnen zugeordneten 
Hinterliegern die Reinigungspflicht für ihre Reinigungsflächen. 
Sie bleiben auch dann gemeinsam verantwortlich, wenn sie sich 
zur Erfüllung ihrer Pflichten anderer Personen oder Unterneh-
mer bedienen; das Gleiche gilt auch für den Fall, dass zwischen 
Vorder- und Hinterliegern Vereinbarungen nach § 8 (Aufteilung 
der Reinigungsarbeiten) abgeschlossen sind. 

(2)  Ein Hinterlieger ist dem Vorderlieger zugeordnet, über dessen 
Grundstück er Zugang oder Zufahrt zu derselben öffentlichen 
Straße nehmen darf, an die auch das Vorderliegergrundstück 
angrenzt.

§ 8
Aufteilung der Reinigungsarbeiten bei Vorder- und Hinterliegern

(1)  Es bleibt den Vorder- und Hinterliegern überlassen, die Auftei-
lung der auf sie treffenden Arbeiten untereinander durch Ver-
einbarung zu regeln. 

(2)  Kommt eine Vereinbarung nicht zustande, so kann jeder Vorder- 
oder Hinterlieger eine Entscheidung der Stadt über die Reihen-
folge und die Zeitdauer, in der sie ihre Arbeiten zu erbringen 
haben, beantragen. Unterscheiden sich die Grundstücke der ei-
nander zugeordneten Vorder- und Hinterlieger hinsichtlich der 
Flächen wesentlich, kann die Entscheidung beantragt werden, 
dass die Arbeiten nicht in gleichen Zeitabständen zu erbringen 
sind, sondern dass die Zeitabschnitte in demselben Verhältnis 
zueinanderstehen, wie die Grundstücksflächen.

Sicherung der Gehbahnen im Winter

§ 9 
Sicherungspflicht 

(1)  Zur Verhütung von Gefahren für Leben, Gesundheit, Eigentum 
oder Besitz haben die Vorder- und Hinterlieger die in § 11 be-
stimmten Abschnitte der Gehbahnen (Sicherungsfläche) der öf-

fentlichen Straßen, die an ihr Grundstück angrenzen oder ihr 
Grundstück mittelbar erschließen, auf eigene Kosten in siche-
rem Zustand zu erhalten. 

(2)  § 4 Abs. 1 Satz 2, Abs. 2 bis 5, §§ 7 und 8 gelten sinngemäß. Die Si-
cherungspflicht besteht für alle öffentlichen Straßen (§ 2 Abs. 1) 
innerhalb der geschlossenen Ortslage (§ 2 Abs. 3) auch wenn die-
se nicht im Straßenreinigungsverzeichnis (Anlage) aufgeführt 
sind. 

§ 10
Sicherungsarbeiten

(1)  Die Vorder- und Hinterlieger haben die Sicherungsfläche an 
Werktagen ab 07 Uhr und an Sonn- und gesetzlichen Feiertagen 
ab 08 Uhr von Schnee zu räumen und bei Schnee-, Reif- oder Eis-
glätte mit geeigneten abstumpfenden Stoffen (z. B. Sand, Splitt), 
nicht jedoch mit Tausalz oder ätzenden Mitteln zu bestreuen 
oder das Eis zu beseitigen. Bei besonderer Glättegefahr (z. B. an 
Treppen oder starken Steigungen) ist das Streuen von Tausalz 
zulässig. Diese Sicherungsmaßnahmen sind bis 20 Uhr so oft zu 
wiederholen, wie es zur Verhütung von Gefahren für Leben, Ge-
sundheit, Eigentum oder Besitz erforderlich ist. 

(2)  Der geräumte Schnee oder die Eisreste (Räumgut) sind neben 
der Gehbahn so zu lagern, dass der Verkehr nicht gefährdet oder 
erschwert wird. Abflussrinnen, Hydranten, Kanaleinlaufschäch-
te und Fußgängerüberwege sind bei der Räumung freizuhalten. 

§ 11 
Sicherungsfläche

(1)  Sicherungsfläche ist die vor dem Vorderliegergrundstück inner-
halb der in § 6 genannten Reinigungsfläche liegende Gehbahn 
nach § 2 Abs. 2.

(2)  § 6 Abs. 2 gilt sinngemäß. 

Schlussbestimmungen

§ 12 
Befreiung und abweichende Regelungen

(1)  Befreiungen vom Verbot der Straßenverunreinigung nach § 3 ge-
währt die Stadt, wenn der Antragsteller die unverzügliche Rei-
nigung besorgt. 

(2)  In Fällen, in denen die Vorschriften dieser Verordnung zu einer 
erheblichen unbilligen Härte führen würden, die dem Betrof-
fenen auch unter Berücksichtigung der öffentlichen Belange 
und der Interessen der übrigen Vorder- und Hinterlieger nicht 
zugemutet werden kann, spricht die Stadt auf Antrag durch Be-
scheid eine Befreiung aus oder trifft unbeschadet des § 8 Abs. 
2 sonst eine angemessene Regelung. Eine solche Regelung hat 
die Stadt auch zu treffen in Fällen, in denen nach dieser Ver-
ordnung auf Vorder- und Hinterlieger keine Verpflichtung trifft. 
Die Entscheidung kann befristet, unter Bedingungen, Auflagen 
oder Widerrufsvorbehalt erteilt werden. 

§ 13 
Ordnungswidrigkeiten

Gemäß Art. 66 Nr. 5 BayStrWG kann mit einer Geldbuße bis zu ein-
tausend Euro belegt werden, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

1. entgegen § 3 eine öffentliche Straße verunreinigt oder verunrei-
nigen lässt,

2. die ihm nach den §§ 4 und 5 obliegende Reinigungspflicht nicht 
erfüllt,

3. entgegen den §§ 9 und 10 die Gehbahnen nicht oder nicht recht-
zeitig sichert.
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§ 14
Inkrafttreten

(1)  Diese Verordnung tritt eine Woche nach ihrer Bekanntmachung 
in Kraft. Sie gilt 20 Jahre. 

(2)  Gleichzeitig tritt die Verordnung über die Reinhaltung und Rei-
nigung der öffentlichen Straßen und die Sicherung der Gehbah-
nen im Winter vom 18. Januar 2005 außer Kraft.

Kupferberg, 10. Dezember 2024
Stadt Kupferberg
Harald Michel
Erster Bürgermeister

Anlage zur Straßenreinigungsverordnung
(zu § 4 Abs. 1, § 5 und § 6)

Straßenreinigungsverzeichnis

Gruppe A

(Reinigungsfläche: Gehwege, gemeinsame Geh- und Radwege, Rad-
wege sowie Grünstreifen und von der Fahrbahn getrennte Park-
streifen)

Zeche
Wirsberger Weg
Kulmbacher Straße
Hofer Straße

Gruppe B 

(Reinigungsfläche: Flächen der Gruppe A und zusätzlich die Fahr-
bahnränder in der in § 6 Abs. 1 Buchstabe b festgelegten Breite)

Alle übrigen öffentlichen Straßen, Wege und Plätze

Gruppe C 

(Reinigungsfläche: bis zur Fahrbahnmitte bzw. Straßenmitte)

BEKANNTMACHUNG Markt Ludwigschorgast

Verordnung über die Reinhaltung und Reinigung der öffentlichen 
Straßen und die Sicherung der Gehbahnen im Winter

Vom 17.12.2024

Aufgrund des Art. 51 Abs. 4 und 5 des Bayerischen Straßen- und 
Wegegesetzes (BayStrWG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
05. Oktober 1981 (BayRS 91-1-I), zuletzt geändert durch Art. 13a Abs. 
1 des Gesetzes vom 24. Juli 2023 (GVBl S. 371), erlässt der Markt 
Ludwigschorgast folgende

Verordnung

Allgemeine Vorschriften

§ 1 
Inhalt der Verordnung 

Diese Verordnung regelt Inhalt und Umfang der Reinhaltungs-, Rei-
nigungs- und Sicherungspflichten auf den öffentlichen Straßen im 
Markt Ludwigschorgast.

§ 2 
Begriffsbestimmungen

Öffentliche Straßen, Gehbahnen, geschlossene Ortslage 

(1)  Öffentliche Straßen im Sinne dieser Verordnung sind alle dem 
öffentlichen Verkehr gewidmeten Straßen, Wege und Plätze mit 
ihren Bestandteilen im Sinne des Art. 2 Nr. 1 BayStrWG oder 
des § 1 Abs. 4 Nr. 1 des Bundesfernstraßengesetzes (FStrG) in 

der jeweiligen Fassung. Hierzu gehören insbesondere die Fahr-
bahnen, die Trenn-, Seiten-, Rand- und Sicherheitsstreifen, die 
Geh- und Radwege, die gemeinsamen Geh- und Radwege und 
die der Straße dienenden Gräben, Böschungen, Stützmauern 
und Grünstreifen. Die Bundesautobahnen sind keine öffentli-
chen Straßen im Sinne dieser Verordnung. 

(2)  Gehbahnen sind 

 a) die für den Fußgängerverkehr bestimmten, befestigten und 
abgegrenzten Teile der öffentlichen Straßen (insbesonde-
re Gehwege sowie gemeinsame Geh- und Radwege) und die 
selbstständigen Gehwege sowie die selbstständigen gemein-
samen Geh- und Radwege

 oder

 b) in Ermangelung einer solchen Befestigung oder Abgrenzung, 
die dem Fußgängerverkehr dienenden Teile am Rande der 
öffentlichen Straßen 

  in einer Breite von 1,5 Meter, gemessen vom begehbaren Stra-
ßenrand aus. 

(3)  Geschlossene Ortslage ist der Teil des Marktgebiets, der in ge-
schlossener oder offener Bauweise zusammenhängend bebaut 
ist. Einzelne unbebaute Grundstücke, zur Bebauung ungeeig-
netes oder ihr entzogenes Gelände oder einseitige Bebauung 
unterbrechen den Zusammenhang nicht (Art. 4 Abs. 1 Satz 2 und 
3 BayStrWG). 

Reinhaltung der öffentlichen Straßen

§ 3 
Verbote

(1)  Zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Reinlichkeit ist es un-
tersagt, öffentliche Straßen mehr als nach den Umständen un-
vermeidbar zu verunreinigen oder verunreinigen zu lassen. 

(2)  Insbesondere ist es verboten, 

 a) auf öffentlichen Straßen Putz- oder Waschwasser, Jauche 
oder sonstige verunreinigende Flüssigkeiten auszuschütten 
oder ausfließen zu lassen, Fahrzeuge, Maschinen oder sonsti-
ge Geräte zu säubern, Tierfutter auszubringen;

 b)  Gehwege durch Tiere verunreinigen zu lassen;

 c)  Steine, Bauschutt, Holz, Schrott, Sperrmüll, Verpackungen, 
Behältnisse sowie Eis und Schnee sowie Abfälle im Sinne des 
Abfallgesetzes

1. auf öffentlichen Straßen abzuladen, abzustellen oder zu 
lagern,

2. neben öffentlichen Straßen abzuladen, abzustellen oder 
zu lagern, wenn dadurch die Straßen verunreinigt werden 
können,

3. in Abflussrinnen, Kanaleinlaufschächte, Durchlässe oder 
offene Abzugsgräben der öffentlichen Straßen zu schütten 
oder einzuleiten.

(3)  Das Abfallrecht bleibt unberührt. 

Reinigung der öffentlichen Straßen

§ 4 
Reinigungspflicht

(1)  Zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Reinlichkeit haben die 
Eigentümer und die zur Nutzung dinglich Berechtigten von 
Grundstücken, die innerhalb der geschlossenen Ortslage an die 
im Straßenreinigungsverzeichnis (Anlage) aufgeführten öffent-
lichen Straßen angrenzen (Vorderlieger) oder über diese öffent-
lichen Straßen mittelbar erschlossen werden (Hinterlieger), 
die in § 6 bestimmten Reinigungsflächen gemeinsam auf eigene 
Kosten zu reinigen. Grundstücke werden über diejenigen Stra-
ßen mittelbar erschlossen, zu denen über dazwischenliegende 
Grundstücke in rechtlich zulässiger Weise Zugang oder Zufahrt 
genommen werden darf. 
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(2)  Grenzt ein Grundstück an mehrere im Straßenreinigungsver-
zeichnis (Anlage) aufgeführte öffentliche Straßen an oder wird 
es über mehrere derartige Straßen mittelbar erschlossen oder 
grenzt es an eine derartige Straße an, während es über eine an-
dere mittelbar erschlossen wird, so besteht die Verpflichtung für 
jede dieser Straßen. 

(3)  Die Vorderlieger brauchen eine öffentliche Straße nicht zu rei-
nigen, zu der sie aus tatsächlichen oder aus rechtlichen Grün-
den keinen Zugang und keine Zufahrt nehmen können und die 
von ihrem Grundstück aus nur unerheblich verschmutzt werden 
kann. 

(4)  Keine Reinigungspflicht trifft ferner die Vorder- oder Hinterlie-
ger, deren Grundstücke einem öffentlichen Verkehr gewidmet 
sind, soweit auf diesen Grundstücken keine Gebäude stehen. 

(5)  Zur Nutzung dinglich Berechtigte im Sinne des Absatzes 1 sind 
die Erbbauberechtigten, die Nießbraucher, die Dauerwohn- und 
Dauernutzungsberechtigten und die Inhaber eines Wohnungs-
rechtes nach § 1093 BGB.

§ 5 
Reinigungsarbeiten

Zur Erfüllung ihrer Reinigungspflicht haben die Vorder- und Hin-
terlieger die im Straßenreinigungsverzeichnis (Anlage) aufgeführ-
ten öffentlichen Straßen, und zwar innerhalb der in § 6 genannten 
Reinigungsflächen, zu reinigen. 
Sie haben dabei die Gehwege, die gemeinsamen Geh- und Radwe-
ge, die Radwege und die innerhalb der Reinigungsflächen befind-
lichen Teile der Fahrbahn (einschließlich der Parkstreifen) nach 
Bedarf

a)  zu kehren und den Kehricht, Schlamm und sonstigen Unrat zu 
entfernen (soweit eine Entsorgung in üblichen Hausmülltonnen 
für Biomüll, Papier oder Restmüll oder in Wertstoffcontainern 
möglich ist); entsprechendes gilt für die Entfernung von Unrat 
auf den Grünstreifen. 

 Im Herbst sind die Reinigungsarbeiten bei Laubfall, soweit 
durch das Laub – insbesondere bei feuchter Witterung – die Si-
tuation als verkehrsgefährdend einzustufen ist, ebenfalls durch-
zuführen.

b)  von Gras und Unkraut sowie Moos und Anflug von sonstigen 
Pflanzen zu befreien, soweit es aus Ritzen und Rissen im Stra-
ßenkörper wächst.

c)  insbesondere nach einem Unwetter sowie bei Tauwetter, die Ab-
flussrinnen und Kanaleinläufe freizumachen, soweit diese in-
nerhalb der Reinigungsfläche (§ 6) liegen.

§ 6
Reinigungsfläche

(1)  Die Reinigungsfläche ist der Teil der öffentlichen Straßen, der 
zwischen der gemeinsamen Grenze des Vorderliegergrundstücks 
mit dem Straßengrundstück,

 und 

 a)  bei Straßen der Gruppe A des Straßenreinigungsverzeichnis-
ses (Anlage) der Fläche außerhalb der Fahrbahn,

 b)  bei Straßen der Gruppe B des Straßenreinigungsverzeichnis-
ses (Anlage) einer parallel zum Fahrbahnrand in einem Ab-
stand von 0,5 m verlaufenden Linie innerhalb der Fahrbahn,

 c)  bei Straßen der Gruppe C des Straßenreinigungsverzeichnis-
ses (Anlage) der Fahrbahnmitte bzw. der Straßenmitte

 liegt, wobei Anfang und Ende der Reinigungsfläche vor einem 
Grundstück jeweils durch die von den Grundstücksgrenzen aus 
senkrecht zur Straße gezogenen Linien bestimmt werden.

(2)  Bei einem Eckgrundstück gilt Absatz 1 entsprechend für jede 
öffentliche Straße, an die das Grundstück angrenzt, einschließ-

lich der gegebenenfalls in einer Straßenkreuzung liegenden 
Flächen.

§ 7
Gemeinsame Reinigungspflicht der Vorder- und Hinterlieger

(1)  Die Vorderlieger tragen gemeinsam mit den ihnen zugeordneten 
Hinterliegern die Reinigungspflicht für ihre Reinigungsflächen. 
Sie bleiben auch dann gemeinsam verantwortlich, wenn sie sich 
zur Erfüllung ihrer Pflichten anderer Personen oder Unterneh-
mer bedienen; das Gleiche gilt auch für den Fall, dass zwischen 
Vorder- und Hinterliegern Vereinbarungen nach § 8 (Aufteilung 
der Reinigungsarbeiten) abgeschlossen sind. 

(2)  Ein Hinterlieger ist dem Vorderlieger zugeordnet, über dessen 
Grundstück er Zugang oder Zufahrt zu derselben öffentlichen 
Straße nehmen darf, an die auch das Vorderliegergrundstück 
angrenzt.

§ 8
Aufteilung der Reinigungsarbeiten bei Vorder- und Hinterliegern

(1)  Es bleibt den Vorder- und Hinterliegern überlassen, die Auftei-
lung der auf sie treffenden Arbeiten untereinander durch Ver-
einbarung zu regeln. 

(2)  Kommt eine Vereinbarung nicht zustande, so kann jeder Vorder- 
oder Hinterlieger eine Entscheidung des Marktes über die Rei-
henfolge und die Zeitdauer, in der sie ihre Arbeiten zu erbringen 
haben, beantragen. Unterscheiden sich die Grundstücke der ei-
nander zugeordneten Vorder- und Hinterlieger hinsichtlich der 
Flächen wesentlich, kann die Entscheidung beantragt werden, 
dass die Arbeiten nicht in gleichen Zeitabständen zu erbringen 
sind, sondern dass die Zeitabschnitte in demselben Verhältnis 
zueinanderstehen, wie die Grundstücksflächen.

Sicherung der Gehbahnen im Winter

§ 9 
Sicherungspflicht 

(1)  Zur Verhütung von Gefahren für Leben, Gesundheit, Eigentum 
oder Besitz haben die Vorder- und Hinterlieger die in § 11 be-
stimmten Abschnitte der Gehbahnen (Sicherungsfläche) der öf-
fentlichen Straßen, die an ihr Grundstück angrenzen oder ihr 
Grundstück mittelbar erschließen, auf eigene Kosten in siche-
rem Zustand zu erhalten. 

(2)  § 4 Abs. 1 Satz 2, Abs. 2 bis 5, §§ 7 und 8 gelten sinngemäß. Die Si-
cherungspflicht besteht für alle öffentlichen Straßen (§ 2 Abs. 1) 
innerhalb der geschlossenen Ortslage (§ 2 Abs. 3) auch wenn die-
se nicht im Straßenreinigungsverzeichnis (Anlage) aufgeführt 
sind. 

§ 10
Sicherungsarbeiten

(1)  Die Vorder- und Hinterlieger haben die Sicherungsfläche an 
Werktagen ab 07 Uhr und an Sonn- und gesetzlichen Feiertagen 
ab 08 Uhr von Schnee zu räumen und bei Schnee-, Reif- oder Eis-
glätte mit geeigneten abstumpfenden Stoffen (z. B. Sand, Splitt), 
nicht jedoch mit Tausalz oder ätzenden Mitteln zu bestreuen 
oder das Eis zu beseitigen. Bei besonderer Glättegefahr (z. B. an 
Treppen oder starken Steigungen) ist das Streuen von Tausalz 
zulässig. Diese Sicherungsmaßnahmen sind bis 20 Uhr so oft zu 
wiederholen, wie es zur Verhütung von Gefahren für Leben, Ge-
sundheit, Eigentum oder Besitz erforderlich ist. 

(2)  Der geräumte Schnee oder die Eisreste (Räumgut) sind neben 
der Gehbahn so zu lagern, dass der Verkehr nicht gefährdet oder 
erschwert wird. Abflussrinnen, Hydranten, Kanaleinlaufschäch-
te und Fußgängerüberwege sind bei der Räumung freizuhalten. 
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§ 11 
Sicherungsfläche

(1)  Sicherungsfläche ist die vor dem Vorderliegergrundstück inner-
halb der in § 6 genannten Reinigungsfläche liegende Gehbahn 
nach § 2 Abs. 2.

(2)  § 6 Abs. 2 gilt sinngemäß. 

Schlussbestimmungen

§ 12 
Befreiung und abweichende Regelungen

(1)  Befreiungen vom Verbot der Straßenverunreinigung nach § 3 ge-
währt der Markt, wenn der Antragsteller die unverzügliche Rei-
nigung besorgt. 

(2)  In Fällen, in denen die Vorschriften dieser Verordnung zu einer 
erheblichen unbilligen Härte führen würden, die dem Betroffe-
nen auch unter Berücksichtigung der öffentlichen Belange und 
der Interessen der übrigen Vorder- und Hinterlieger nicht zu-
gemutet werden kann, spricht der Markt auf Antrag durch Be-
scheid eine Befreiung aus oder trifft unbeschadet des § 8 Abs. 
2 sonst eine angemessene Regelung. Eine solche Regelung hat 
der Markt auch zu treffen in Fällen, in denen nach dieser Ver-
ordnung auf Vorder- und Hinterlieger keine Verpflichtung trifft. 
Die Entscheidung kann befristet, unter Bedingungen, Auflagen 
oder Widerrufsvorbehalt erteilt werden. 

§ 13 
Ordnungswidrigkeiten

Gemäß Art. 66 Nr. 5 BayStrWG kann mit einer Geldbuße bis zu ein-
tausend Euro belegt werden, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

1. entgegen § 3 eine öffentliche Straße verunreinigt oder verunrei-
nigen lässt,

2. die ihm nach den §§ 4 und 5 obliegende Reinigungspflicht nicht 
erfüllt,

3. entgegen den §§ 9 und 10 die Gehbahnen nicht oder nicht recht-
zeitig sichert.

§ 14
Inkrafttreten

(1)  Diese Verordnung tritt eine Woche nach ihrer Bekanntmachung 
in Kraft. Sie gilt 20 Jahre. 

(2)  Gleichzeitig tritt die Verordnung über die Reinhaltung und Rei-
nigung der öffentlichen Straßen und die Sicherung der Gehbah-
nen im Winter vom 25. Januar 2005 außer Kraft.

Ludwigschorgast, 17. Dezember 2024
Markt Ludwigschorgast
Doris Leithner-Bisani
Erste Bürgermeisterin

Anlage zur Straßenreinigungsverordnung
(zu § 4 Abs. 1, § 5 und § 6)

Straßenreinigungsverzeichnis

Gruppe A

(Reinigungsfläche: Gehwege, gemeinsame Geh- und Radwege, Rad-
wege sowie Grünstreifen und von der Fahrbahn getrennte Park-
streifen)

Gruppe B 

(Reinigungsfläche: Flächen der Gruppe A und zusätzlich die Fahr-
bahnränder in der in § 6 Abs. 1 Buchstabe b festgelegten Breite)

Gruppe C 

(Reinigungsfläche: bis zur Fahrbahnmitte bzw. Straßenmitte)

Alle öffentlichen Straßen, Wege und Plätze

BEKANNTMACHUNG Markt Ludwigschorgast

Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB);
Bekanntgabe der Beschlüsse zur Aufstellung eines 

vorhabenbezogenen Bebauungsplanes für das Sondergebiet 
„Solarpark Ludwigschorgast 2“ mit gleichzeitiger 

4. Änderung des Flächennutzungsplanes Ludwigschorgast 
gemäß § 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB

Der Marktgemeinderat Ludwigschorgast hat in seiner Sitzung vom 
17. Dezember 2024 beschlossen, für die Grundstücke mit den Fl.-
Nrn. 897 und 898, jeweils Gemarkung Ludwigschorgast, einen vor-
habenbezogenen Bebauungsplan für das Sondergebiet „Solarpark 
Ludwigschorgast 2“ aufzustellen. Dieser nach pflichtgemäßem 
Ermessen getroffenen Entscheidung lag gemäß § 12 Abs. 2 Satz 1 
BauGB der entsprechende Antrag der Fa. Solarsan GmbH, Stadt-
steinach, zu Grunde.

Gleichzeitig wurde in der Marktgemeinderatssitzung vom 17. De-
zember 2024 beschlossen, für die o. a. Flurnummern den Ludwig-
schorgaster Flächennutzungsplan so zu ändern, dass in diesem 
Bereich die Errichtung und der Betrieb eines Solarparks (Strom-
erzeugung mittels Photovoltaikanlagen) möglich wird.

Der o. a. Beschluss zur Aufstellung eines vorhabenbezogenen Be-
bauungsplanes gemäß § 12 Abs. 1 Satz 1 i. V. m. § 2 Abs. 1 Satz 2 
BauGB wird hiermit öffentlich bekanntgemacht. Ebenso wird hier-
mit gemäß § 1 Abs. 8 i. V. m. § 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB der o. a. Auf-
stellungsbeschluss zur 4. Änderung des gemeindlichen Flächen-
nutzungsplanes im sog. Parallelverfahren (§ 8 Abs. 3 Satz 1 BauGB) 
öffentlich bekanntgemacht.

Im Rahmen dieser Bauleitplanverfahren sind – sofern dies recht-
lich unter Abwägung sämtlicher öffentlich-rechtlicher, privater und 
sonstiger Belange möglich ist – die bauplanungsrechtlichen Voraus-
setzungen zur Realisierung des „Solarparks Ludwigschorgast 2“ zu 
schaffen.

Die o. a. Beschlüsse zur Aufstellung eines vorhabenbezogenen Be-
bauungsplanes für das Sondergebiet „Solarpark Ludwigschorgast 
2“ mit gleichzeitiger 4. Änderung des Flächennutzungsplanes Lud-
wigschorgast werden hiermit gemäß § 2 Abs. 1 Satz 2 BauBG ortsüb-
lich bekanntgemacht. 

Ludwigschorgast, 27. Dezember 2024
Markt Ludwigschorgast
Leithner-Bisani
Erste Bürgermeisterin
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